
ANTRAG DES JUGENDWERKES 

FÜR DIE STADT OELDE E.V. 

AUF AUFHEBUNG DER 

REGELUNGEN DES 

LEISTUNGSVERTRAGES ZUR 

RÜCKLAGENVERWENDUNG



23.09.20222

Zweckgebundene 
Personalrücklage

in Höhe des max. 3 fachen des 
monatlichen Personalaufwands

Investitionsrücklagen in Höhe 
von max. 30.000,- €. Darüber 
liegende Beträge reduzieren 

die städt. Förderung

Bis zur max. Höhe

Nicht vorgesehen

Abgestimmte Vorschlag einer neuen Regelung

Nur im Sicherungsfall 
für die Zahlung von 

Gehältern

Haushalt des Jugendwerks
Zum 31.12. eines Jahres


